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Index

23/01 Konkursordnung

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §77 Abs1;

EStG 1988 §2;

KO §1;

KO §3;

Rechtssatz

Die Erö nung des Konkurses über das Vermögen des Gemeinschuldners ändert nichts daran, dass er weiterhin

Abgabenschuldner betre end die Abgaben ist, die durch den Fortbetrieb oder die Beendigung seines Unternehmens

entstehen (vgl das hg Erkenntnis vom 27. Mai 1998, 93/13/0052, sowie Hofstätter/Reichel, § 2 EStG 1988 Tz 7).
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